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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.04.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Oberbürgermeister, 

 

die Technik und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Erfurt werden fortlaufend 

erneuert und ergänzt. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel sind in den jährlichen 

Haushaltsplänen der Stadt Erfurt enthalten. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren 

erhalten für bestimmte Einsätze und Maßnahmen eine Aufwandsentschädigung. Die Regelungen 

hierzu sind in der Satzung über die Aufwandsentschädigung der Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehr der Landeshauptstadt Erfurt vom 01.02.2021 enthalten. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Wie ist das Beteiligungsverfahren der Freiwilligen Feuerwehren im Beschaffungsverfahren 

für Feuerwehrfahrzeuge und -technik sowie bei der Bestimmung der 

Stationierungsstandorte? 

2. Welche Anschaffungen hinsichtlich neuer Feuerwehrfahrzeuge und -technik sind für 2024 

für welche Freiwilligen Feuerwehren geplant, wie ist dabei der aktuelle Stand der 

Beschaffung?  

3. Welche Änderungen bzw. Anpassungen werden mit welcher Begründung hinsichtlich der 

Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren 

aktuell erwogen?  

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

29.04.2024, gez. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE., Herr Blechschmidt 
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